
Sonder bauvo r Schriften

zum Gestaltungsplan “Schanzenweg“ 85 Juni 1986

Aufgrund der Bestimmungen des kantonalen Baugesetzes und des Baureglementes
der Gemeinde Wangen bei Olten erlässt die Einwohnergemeinde Wangen für die
Grundstücke GB Wangen Nr. 630, 631, 632, 633, 634 und 1017 die nachfolgenden
Sonderbauvorschri ften.

1. Die Vorschriften gelten für das im Gestaltungsplan mit schwarzen Punkten
umrandete Gebiet.

2. Im Gestaltungsplan wird unterschieden nach Grundlagen, verbindlichen~ und
wegleitenden Bestimmungen.

3. Die verbindlichen Bestimmungen regeln:

- Für die Häuser 1 - 8:

Die äusseren Abmessungen
Geringfügige Abweichungen sind im Baubewilligungsverfahren möglich.

- Verbindlich regelt der Gestaltungsplan für alle Häuser:

Die Lage der Häuser
• Die Firstrichtung

Die Geschosszahl
Die Gebäudehöhen

• Die Bruttogeschossfläche pro Haus bzw. pro Baufeld.

- Für die Erschliessung sind die Zufahrten, Aussenparkplätze und der
Fussweg festgelegt.

- Die Bäume sind, soweit im Gestaltungsplan eingezeichnet, verbindlich.

Im Baugesuchsverfahren ist ein Umgebungsgestaltungsplan für die jeweili
ge Etappe nachzuweisen.

4. Wegleitende Bestimmungen:

Im Gestaitungsplan wird unter “Wegleitende Bestimmungen“ die neue Par
zellenaufteilung, die Aussenraumgestaltung (Platz) sowie die *&&&~14.s.~.
-~-4-e*-gezeigt.

Mit den wichtigsten Fassaden und den Höhenlinien wird wegleitend gezeigt,
was aus dem Gestaltungsplan entstehen soll.

Mit der Realisierung der ersten Häuser wird die architektonische Umsetzung
für die verbleibenden Häuser und die Aussengestaltung bestimmt.
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Die ~emeinsame.architektonis~.he Sprache bezieht sich insbesondere auf die
Materialien der Aussenhaut, das Prinzip der Fassade (z.B. Lochfassade)
und die farbliche Abstimmung in den Fassaden und der Dachhaut.

Die Annexbauten wie Pergolas und Garagen sollten strassenseitig einheit
lich gestaltet werden.

5. Weitere Auflagen:

Die Vorschriften der Gebäudeversicherung sind Bestandteil des Gestaltungs
planes. Dies gilt insbesondere dort, wo die 8-m-Gebäudeabstände unterschrit
ten werden.

6. Die Häuser 1 - 8 sind zuerst zu erstellen. Nach Erstellung der Häuser 1 - 8
kännen die Häuser 9 - 12 in freier Etappenwahl erstellt werden.

Erstellung der Erschliessungsanlagen:

1 Kanalisation Schanzenweg - Hasenweid:
lese Kanalisation ist bei der Erteilung der Baubewilligung durch die

~herrschaft vorzufinanzieren.
Es ~ ein Perimeterplan aufgelegt.

7.2 Erschli‘~s~ungsanlage Schanzenweg:
Die Erschl~.~sungsanlage besteht aus foldenden Kosten-Teilen:
- Landerwerb/M~tationskosten
- gestaltete Er~liessungsstrasse
— Kanalisation
- Gasleitung
- Wasserleitung (Bürger meinde Wangen)
- Elektroversorgungsleitun
- Strassenbeleuchtung
- Kabel-Fernseh-Erschliessung rnsehgenossenschaft Wangen)
- Honorare für Ingenieur, Vermess etc.
- Signalisierungen / Markierungen
- Kapitalkosten

Die Vorfinanzierung der Erschliessungsanlage Sc nzenweg durch die Bau-
herrschaft ist wie folgt festgelegt:

Mit der Erteilung der Baubewilligung für die Häuser 1 - ist die Finan
zierungsgarantie einer Bank oder eine gleichwertige Hinte age für die
ganze Erschliessungsanlage Schanzenweg bei der Gemeinde zu onieren.

Die Vorfinanzierung der Erschliessungsanlage Schanzenweg ist nach rstel
luhg der Häuser 1 - 8 fällig, spätestens aber zwei Jahre nach Baube nn,
auch wenn noch nicht alle Häuser erstellt worden sind..
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Die Heizungsanlage~

9. Die Anzahl der zu erstellenden Autoabstellplätze pro Haus liegt bei 2.
Zusätzlich werden 5 Besucherparkplätze für die Häuser 1 - 11 verlangt.
Der Innenhof (Siedlungsplatz) darf nicht zur Parkierung verwendet wer
den.
Der Bodenbelag des Innenhofes ist mit Steinmaterial auszuführen.

10. Die Kehrichtbeseitigung hat zentralisiert im Bereich der Einfahrt zur
Einstellhalle zu erfolgen.

11. Die im Plan vorgesehene Anordnung der Verkehrs-, Fussgänger und Grün
flächen ist verbindlich, und die vorgeschriebenen Masse dürfen nicht
unterschritten werden.
Die Zufahrt zum Innenhof ist so zu gestalten, dass diese mit schweren
Fahrzeugen befahrbar ist (Feuerwehr).

12. Radio- und Fernsehanlagen sind an die Gemeinschaftsantenne der Fern
sehgenossenschaft Wangen anzuschliessen. Es werden keine Aussenantenen
ohne speziellen Bedürfnisnachweis bewilligt.

13. Die Grundeigentümer erklären sich bereit, die Schutzräume der Häuser
zentral zusammeng~fasst in einer Anlage zu errichten. Es werden
zwei Schutzräume errichtet. In dieser Anlage hat die Einwohnergemeinde
das Recht, überzählige Schutzplätze bis zur Maximalgrösse von 50 Schutz-
platze nach dem Mehrkostenprinzip von den Erstellern zu erwerben Es
wird spater ein separat im Grundbuch einzutragender Vertrag errichtet

Schl ussbestimmungen

14. Der Gestaltungsplan und die vorstehenden Sonderbauvorschriften sind
öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen.

15. Der Gemeinderat kann geringfügige Abweichungen vom Plan und diesen Vor
schriften bewilligen, wenn das Konzept der Ueberbauung und seine archi
tektonische Umsetzung dadurch nicht beeinträchtigt und die Ausnützungs
ziffer nicht überschritten wird.

16. Als ergänzendes Recht gelten die entsprechenden kantonalen Bestimmungen
und soweit sie dazu nicht im Widerspruch stehen, die Vorschriften des
Baureglementes der Einwohnergemeinde Wangen bei Olten.

17. Der Gestaltungsplan hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren ab dem
Vorliegen der Genehmigung des Regierungsrates. Wird innert dieser Frist
nicht in wesentlichem Umfang mit dessen Verwirklichung begonnen, so
wird der Gestaltungsplan~ ~ aufgehoben. Gegen den Aufhebungs
beschluss karm innert zehn Tagen beim Regierungsrat Beschwerde geführt
werden (~ 47, Abs. 1 + 2 BauG).
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Oeffentliche Auflage vom 11. Juli bis 10. August 1986

Vom Gemeinderat genehmigt am 8~ Dez, 198B

EIM HNERGEMEINDE WANGEN BEI OLTEN
Dr ma n ~Qer emeindeschreiber:

(R Pfeffer i) (R Leuenberger) /

Vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. genehmigt am: 2 5~ Mai 1987

Der Staatsschreiber:

1::. ~iL~t~eJL


